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Wen wollen wir erreichen ?

• Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG)

• Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) 

• GKV-Spitzenverband

• Verband der Privaten Krankenversicherung (PKV) 

• Bundesärztekammer (BÄK)

• Bundesgesundheitsministerium

• Der gemeinsame Bundesausschuss (GBA)

• Politiker, vor allem mit Expertise im Gesundheitswesen

• Journalisten mit Expertise im Gesundheitswesen

• Die Öffentlichkeit



2008 2016 2024

Fokus: Bedarfsberechnung 

• 2 FÄ für Rheumatologie pro 100.000 Erwachsene 

für die ambulante Versorgung 

• IST: die Hälfte ≈ 1 FA /100.000 

• deutliche regionale Unterschiede

Forderungen

Anzahl FÄ für Rheumatologie ↑ 

• neue Lehrstühle

• Weiterbildung

• Bedarfsplanung

1994
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Entwicklung der Zahl an Fachärzt:innen für Rheumatologie
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Entwicklung der Zahl an vertragsärztlich tätigen FÄ 
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Entwicklung der Teilzeit-Tätigkeit der in Krankenhäusern tätigen FÄ 

Gesundheitsberichterstattung des Bundes (2017-2022) Grunddaten der Krankenhäuser. Ärztliches Personal in Krankenhäusern am 31.12. nach Gebietsbezeichnung

346
360 361

378 365 371

87 91
116 126 125

143

0

50

100

150

200

250

300

350

400

2017 2018 2019 2020 2021 2022

Gesamt davon in Teilzeit / mit geringfügiger Beschäftigung

25%

39%



Entwicklung der Altersverteilung berufstätiger FÄ
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Entwicklung der rheumatologischen Facharztanerkennungen seit 2013
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Ambulante spezialfachärztliche Versorgung seit 2018: ASV-Rheuma
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Wie sind die Fakten ?

Die Patientenzahl ist gewachsen: ca. 1,8 Mio. Erwachsene mit entzündlich-rheumatischen 

Erkrankungen in Deutschland

Der Mindestbedarf bleibt unverändert: wir benötigen 2 Fachärzte für Rheumatologie pro 100.000 

Erwachsene für die ambulante Versorgung (VZÄ) ≈ 1.400 FÄ

Der IST-Zustand ist unverändert: wir haben etwa die Hälfte ≈ 700 FÄ, entspr. 1 FÄ pro 100.000 

Erwachsene

Mehr Teilzeit, häufiger angestellt, höheres Alter -> mehr Weiterbildung erforderlich, um Verlust an 

Arbeitskraft auszugleichen



Alle Menschen mit einer entzündlich-rheumatischen Erkrankung in Deutschland 

haben Anspruch auf eine adäquate rheumatologische Versorgung. 

1. Verbesserung der ambulanten und stationären Weiterbildungssituation

2. Flächendeckende Repräsentanz der Rheumatologie an Universitäten

3. Weiterentwicklung der ambulanten und stationären Rahmenbedingungen                  

für die rheumatologische Versorgung 

4. Sicherstellung einer an Qualitätsstandards und Leitlinien orientierten Versorgung

Um dies zu gewährleisten, stellen wir folgende Forderungen (Kurzform):



Vereinbarung zur Förderung der Weiterbildung 
gemäß § 75a SGB V

Die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG), die 

Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV), Berlin, und der 

GKV-Spitzenverband) treffen im Einvernehmen mit dem 

Verband der Privaten Krankenversicherung (PKV), und der 

Bundesärztekammer (BÄK), folgende Vereinbarung:

§ 1 Vertragszweck  

(1) Zur Sicherung der hausärztlichen Versorgung wird die 

allgemeinmedizinische Weiterbildung in den Praxen 

niedergelassener Vertragsärzte und Vertragsärztinnen und 

zugelassener MVZ gefördert.

(2) Gemäß § 75a Abs. 4 Satz 2 Nr. 5 SGB V wird als Beitrag 

zur Deckung des spezifischen Bedarfes der patienten-

nahen ambulanten fachärztlichen Versorgung auch die 

fachärztliche Weiterbildung in den Praxen niedergelasse-

ner Vertragsärzte/Vertragsärztinnen und zugelassener 

MVZ unter bestimmten Voraussetzungen gefördert.

(3) Durch die vorliegende Vereinbarung regeln die Vertragspartner insbesondere das 

Nähere über den Umfang und die Durchführung der finanziellen Beteiligung der 

Krankenkassen und des PKV-Verbandes nach Maßgabe des § 12 Abs. 2 die 

Verteilung der Weiterbildungsstellen auf die KV-Bezirke, den finanziellen 

Ausgleich von Mehr- und Minderförderung in diesen Bezirken, die Sicherstellung 

einer durchgehenden Förderung bei Wechsel des KV-Bezirks während der Weiter-

bildung, das Monitoring und die Evaluation dieser Maßnahmen sowie die Förderung 

von Qualität und Effizienz der Maßnahmen nach diesem Vertrag. 

§ 2 Die Anzahl der von den Kostenträgern zu fördernden allgemeinmedizinischen 

Weiterbildungsstellen für den ambulanten und stationären Bereich beträgt insgesamt 

mindestens 7.500 Stellen pro Jahr. Die Zählung der Stellen wird auf Basis der 

geförderten Vollzeitäquivalente durchgeführt. Die Förderung erfolgt für jede 

besetzte Stelle. Stellenbegrenzungen durch die KVen sind nicht zulässig.

§ 5 Der Förderbetrag der Kostenträger je besetzter Stelle beträgt für den ambulanten 

Bereich gemäß §§ 2 und 3 dieser Vereinbarung monatlich 2.700 Euro.  

Für den ambulanten Bereich wird der Förderbetrag je besetzter Stelle nach den §§ 2 

und 3 dieser Vereinbarung durch die jeweils zuständige Kassenärztliche Vereinigung 

auf monatlich 5.400 Euro erhöht.

in Kraft getreten am 01.07.2016, in der Fassung vom 29. 11.2022 



1. Verbesserung der ambulanten und stationären Weiterbildungssituation

• Förderung der ambulanten rheumatologischen Weiterbildung durch eine gesetzliche Regelung nach §75a SGB V. 

• Bemessung und Finanzierung von Weiterbildungsstellen nach dem Versorgungsbedarf der Bevölkerung. 

2. Flächendeckende Repräsentanz der Rheumatologie an Universitäten

• Schaffung eigenständiger rheumatologischer Abteilungen an jeder staatlichen Universität in Deutschland.

• Entsprechende Steigerung der Anzahl an rheumatologischen Lehrstühlen. 

• Umsetzung des Nationalen Kompetenzbasierten Lernzielkatalogs Medizin durch

• Etablierung einer Mindestzahl von Pflichtstunden für Vorlesungen und Unterricht am Krankenbett. 

3. Weiterentwicklung der Rahmenbedingungen für die rheumatologische Versorgung 

• Förderung von flächendeckenden Sektoren-und Kammer-übergreifenden Verbundweiterbildungen 

• Erweiterung der Sperrfristen zur Besetzung rheumatologischer Sitze. 

• Möglichkeit der Verlegung rheumatologischer Sitze in angrenzende Planungsbereiche.

• Umwandlung von Sonderbedarfszulassungen in reguläre Zulassungen.

• Vergütung des Mehraufwands der Betreuung von Neuvorstellungen und von schwer erkrankten Patienten. 

• Aufhebung jeder Fallzahlbegrenzung. 

• Schaffung einer EBM-Abrechnungsziffer für RFA.

• Adäquate Finanzierung der Implementierung digitaler Anwendungen und Prozesse.

• Schaffung flexibler Versorgungsformen im ländlichen Raum.

4. Sicherstellung einer an Qualitätsstandards und Leitlinien orientierten Versorgung

• Finanzierung von Frühversorgungskonzepten.

• Förderung und Finanzierung die rheumatologischen Patientenschulung.

Alle Menschen mit einer entzündlich-rheumatischen Erkrankung haben in 

Deutschland Anspruch auf eine adäquate rheumatologische Versorgung. 


